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Text 

Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin 

§ 9. (1) Ausbildungsstätten gemäß § 7 Abs. 3 sind Krankenanstalten einschließlich der 
Universitätskliniken und Universitätsinstitute, die vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerkennung von 
Universitätskliniken und Universitätsinstituten hat der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr herzustellen. Die 
anerkannten Ausbildungsstätten sind in das beim Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin aufzunehmen. Soweit es sich um die Ausbildung in einem Wahlfach handelt, gelten 
auch die für die Ausbildung zum Facharzt anerkannten Ausbildungsstätten als Ausbildungsstätten für die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin ist 
zu erteilen, wenn die für die Ausbildung in Aussicht genommenen Abteilungen oder 
Organisationseinheiten über die erforderlichen krankenanstaltenrechtlichen Genehmigungen verfügen und 
gewährleistet ist, daß die Einrichtung 

 1. der Untersuchung und Behandlung bettlägeriger Kranker sowie der Vor- und Nachsorge dient; 

 2. für alle Gebiete, auf denen die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin erfolgt, über 
Abteilungen oder Organisationseinheiten (mehrere Abteilungen oder auch Teile von 
Abteilungen) verfügt, die von Fachärzten der betreffenden Sonderfächer geleitet werden; 
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 3. im Hinblick auf die von ihr erbrachten medizinischen Leistungen nach Inhalt und Umfang den in 
Ausbildung stehenden Ärzten die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf dem 
gesamten Gebiet vermittelt; 

 4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen Einrichtungen und 
Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials verfügt. 

(3) Die Anerkennung einer Krankenanstalt als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin kann auch bei Fehlen von Abteilungen oder Organisationseinheiten auf den Gebieten 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Kinder- und Jugendheilkunde 
sowie Neurologie oder Psychiatrie erteilt werden, sofern eine praktische Ausbildung auf diesen Gebieten 
durch Fachärzte als Konsiliarärzte (§ 2a Abs. 1 lit. a des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957) im 
Rahmen der Krankenanstalt oder, unter Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses zur Krankenanstalt, 
im Rahmen von anerkannten fachärztlichen Lehrpraxen oder Lehrgruppenpraxen gewährleistet ist. In 
allen anderen Fällen, in denen die Krankenanstalt nicht über Abteilungen oder Organisationseinheiten auf 
allen der im § 7 Abs. 2 genannten Gebiete verfügt, ist eine entsprechend eingeschränkte Anerkennung zu 
erteilen. 

(4) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin 
kann hinsichtlich eines Gebietes gemäß § 7 Abs. 2 die Anrechenbarkeit der Ausbildungsdauer 
entsprechend zeitlich eingeschränkt werden, wenn die Krankenanstalt nicht das gesamte Gebiet umfaßt 
oder die erbrachten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, daß sich die in Ausbildung stehenden 
Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem gesamten Gebiet aneignen können. 

(5) Die Träger der anerkannten Ausbildungsstätten haben in kürzestmöglicher Zeit und unter 
Beachtung der für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin vorgesehenen Ausbildungszeiten in 
der Ausbildungsstätte für die bestqualifizierende Ausbildung der Turnusärzte zu sorgen. Der Leiter jener 
Abteilung, in deren Bereich die in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin stehenden Ärzte ihre 
Ausbildung absolvieren, ist zur Ausbildung, soweit es Organisationseinheiten (Teile von Abteilungen) 
betrifft, insbesondere auch zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte mit dem Ziel der selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin verpflichtet und dafür verantwortlich 
(Ausbildungsverantwortlicher). Er kann hiebei von einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten 
Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt unterstützt werden (Ausbildungsassistent). Soweit es 
Organisationseinheiten (mehrere Abteilungen) betrifft, ist der ärztliche Leiter der anerkannten 
Ausbildungsstätte zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte verpflichtet. 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die Ausbildung auch 
begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner 
die Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden 
aufzuteilen; zusätzlich sind Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste zu absolvieren. 

(7) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt hinsichtlich jener 
Ausbildungsabschnitte, die nicht als Vollzeitausbildung zu absolvieren sind, Teilzeitbeschäftigung zur 
Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221, oder § 8 
des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, BGBl. Nr. 651/1989, sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 
Wochendienstzeit um höchstens 40 vH der Kernarbeitszeit (Abs. 6) herabgesetzt werden darf. 
Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu absolvieren. 
Die Gesamtdauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen wird, 
entsprechend verlängert. Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat mit Verordnung 
festzulegen, welche Ausbildungsabschnitte sowohl in Ausbildungsstätten, die für die Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin anerkannt worden sind, als auch in Einrichtungen, die der medizinischen 
Erstversorgung dienen, als Vollzeitausbildung zu absolvieren sind. 

(8) Die in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin stehenden Ärzte sind vom Leiter der 
Ausbildungsstätte bis längstens 15. Jänner und 15. Juli eines jeden Jahres schriftlich im Wege der 
Landesärztekammer der Österreichischen Ärztekammer unter Angabe des Namens und des 
Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres bekanntzugeben. 

(9) Eine rückwirkende Anerkennung von Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin ist nur auf Antrag und nur für einen Zeitraum zulässig, in dem die hiefür geltenden 
Voraussetzungen ohne Unterbrechung vorgelegen sind. Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin ist vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen oder einzuschränken, wenn sich die 
für die Anerkennung als Ausbildungsstätte maßgeblichen Umstände geändert haben oder nachträglich 
hervorkommt, daß eine für die Anerkennung erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht 
bestanden hat. Betrifft die Entscheidung Universitätskliniken oder Universitätsinstitute, so hat der 
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Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Verkehr herzustellen. 
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